
Renten aus Versorgungswerken sind voll steuerpflichtig! 2)

– Auswirkungen des Alterseinkünftegesetzes seit 2005 –
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Rente mit 65 Jahren

Steuerpflichtiger Anteil in %

Steuerpflichtiger Anteil in €

Persönlicher Steuersatz

Steuerbelastung

Rente nach Steuern 
mit 65 Jahren

ca. 1.000 €„Rentenkürzung“ durch AltEinkG

Berufsständische Versorgungseinrichtungen nach 
BMF-Schreiben vom 03.11.2005

Ärzte Rechtsanwälte

Apotheker Steuerberater

Architekten Tierärzte

Ingenieure Wirtschaftspüfer

Notare Zahnärzte

Psychotherapeuten

¹) Ertragsanteil nach alter Fassung des EStG (bis 31.12.2004) 65 Jahre = 27 %
Hinweis: Es handelt sich hierbei ausdrücklich nicht um eine Steuerberatung, sondern um eine Teilbetrachtung im Rahmen der Vorsorgeberatung (Stand: 08.2009).

Jahr des 
Rentenbeginns

Besteuerungs-
anteil

2009 58 %

2010 60 %

2015 70 %

2020 80 %

2025 85 %

2030 90 %

2035 95 %

ab 2040 100 %

bis 2020 um 2% p.a.  
von 2021 bis 2040 um 1% p.a. steigend

2) 
Einkommensteuertarif

zu versteuerndes Einkommen in 1000 EUR
Quelle: Bundesministerium für Finanzen (BMF)
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Lassen Sie Ihre Rente nicht in Steuern aufgehen,  
sondern steuern Sie - mit staatlicher Förderung - gegen.


